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Heumilch  
 
Marken- und Programminhaber 

Verein Heumilch Schweiz 
Friedentalstrasse 43 
6002 Luzern 
 
Telefon 041 429 39 15 
Email:  info@heumilch.ch 
www.heumilch.ch 
 
 
Der Verein Heumilch Schweiz bezweckt die 
Förderung der wirtschaftlichen und berufs-
technischen Interessen der Produzenten und 
Verarbeiter von Heumilch in der Schweiz.  
  

Der Verein Heumilch hat sich folgende Ziele 
gesetzt: 

 Bewahrung einer alten Tradition 

 Erhalt der silofreien Bewirtschaftung 

 Unterstützung für Heumilchbauern und 
Milchverarbeiter 

 Erhöhung der Wertschöpfung für alle 
Partner 

 Sicherung der Arbeitsplätze 

 Produktion von hochwertigen Produkten 

Zielpublikum 

Milchproduzenten und –produzentinnen, 
Milchhandelsorganisationen und Milchverar-
beitungsbetriebe.  

Kundennutzen 

Zusätzliches Verkaufsargument und Lieferbe-
rechtigung an Abnehmer, welche eine Heu-
milch-Zertifizierung verlangen. 

Wichtigste Anforderungen  

Die Anforderungen an die Milchproduktion 
werden im Heumilch-Regulativ zusammenge-
fasst.  
Heumilch wird gänzlich ohne Futter aus Sila-
ge – vergorene Futtermittel – erzeugt.  
Der Einsatz von Kraftfutter ist limitiert (GMF 
des Bundes muss erfüllt sein). 
Die Fütterung erfolgt im natürlichen Jahres-
lauf: Im Sommer sind beinahe 1‘000 Gräser 
und Kräuter auf den Wiesen und Weiden  die 
Nahrungsquelle der Heumilchkühe. Im Winter 
werden die Tiere mit Heu versorgt. Als Er-

gänzung erhalten sie mineralstoffreichen Ge-
treideschrot. 
Die Kühe haben viel Auslauf (RAUS Pflicht). 
Der Erhalt von Grünlandflächen und die Be-
wirtschaftung von Biodiversitätsflächen sind 
geregelt, um die Artenvielfalt der Pflanzen auf 
den Weideflächen zu fördern. 

Verarbeitungsbetriebe müssen die Heumilch 
oder die Heumilchprodukte physisch getrennt 
von anderer Milch resp. Produkten verarbei-
ten. Sämtliche Milchzutaten (ausser Milchpul-
ver in Joghurts) in einem Produkt müssen die 
Anforderungen des Heumilch-Regulativs er-
füllen.  

Reglemente / Standards 

http://www.heumilch.ch  

Auszeichnungsmöglichkeit 

Verarbeitungsbetriebe zeichnen ihre Produk-
te mit dem Heumilch-Logo aus.  

Anmeldung 

Milchproduzenten, Milchhandels- und -
verarbeitungsbetriebe müssen Mitglied vom 
Verein Heumilch werden und melden sich 
direkt beim Verein an. 
Weitere Verarbeitungsbetriebe (z.B. Käseab-
packbetriebe) melden sich bei ProCert an. 

Audit 

Audit alle zwei Jahre, durch ProCert oder in 
Zusammenarbeit mit Unterauftragnehmern. 

Auf Stufe Landwirtschaft erfolgen die Kontrol-
len durch die landwirtschaftlichen Inspekti-
onsstellen. 

Zertifikatsgültigkeit 

2 Jahre  

Kosten 

Gemäss ProCert Gebührenreglement 

Kontaktperson ProCert 

Christian Wasem  
Tel. 031 560 67 73 
c.wasem@procert.ch 

Quellenangabe: www.heumilch.ch 
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